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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1971

Norm

ZPO §236 Abs1 C

Rechtssatz

Die Tatsache eines Vertragsabschlusses kann nicht Gegenstand eines Feststellungsurteils sein, wohl aber die

Feststellung, daß dieses Abkommen zu Recht bestehe.

Entscheidungstexte

6 Ob 134/71
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